
 

Version 01.08.2024 

Tarifordnung  
 

Anmeldegebühr 
Es besteht eine einmalige Anmeldegebühr von CHF 250. 
 

Depot 
Es ist ein Depot von CHF 500 zu entrichten. Das Depot ist unverzinslich und wird nach Beendigung 
des Betreuungsvertrages mit allfälligen Restforderungen verrechnet oder vollständig zurückerstattet. 
 

Eingewöhnung 
Die Eingewöhnung wird stundenweise mit CHF 40.00/h pro Viertelstunde genau abgerechnet. 
 

Betreuungsgebühren 
Die folgende Definition gilt für das ganze Dokument «Tarifordnung» und die Handhabung der Sweet 
Home Kinderkrippe in Bezug auf die Altersdefinition der Kinder: 
Ein Baby versteht sich bis und mit vollendeten 19 Monaten.  
Ein Junior versteht sich ab 20 Monaten. 
(Beispiel: Geburtsdatum 07.05.2020 → ab 07.01.2022 Junior) 
 

Monatliche Pauschalen in CHF 
Die Mindestanzahl Betreuungstage beträgt zwei Tage pro Woche. 
 
Monatspauschale Baby: 
 

Betreuungstage Preis 

2 Tage / Woche 1‘240 

3 Tage / Woche 1‘860 

4 Tage / Woche 2‘480 

5 Tage / Woche 3‘100 

 
Monatspauschale Junior: 
 

Betreuungstage Preis 

2 Tage / Woche 1‘040 

3 Tage / Woche 1‘560 

4 Tage / Woche 2‘080 

5 Tage / Woche 2‘600 

 
Geschwisterrabatt: 

Der Geschwisterrabatt beträgt 10% von der Summe der Betreuungsgebühren aller Geschwister (ohne 

Eingewöhnung.) 
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Übersicht Zusatz(halb)tage 
Es besteht die Möglichkeit nebst den regulär angemeldeten Krippentagen das Kind bei Kapazität und 
nach Vereinbarung zusätzlich für einzelne ganze und/oder halbe Tage anzumelden. Dies wird wie 
folgt verrechnet: 
 
Ganzer Zusatztag:  

• Baby: CHF 155 / Tag 

• Junior: CHF 130 / Tag 

Halber Zusatztag mit Mittagessen: 

• Baby: CHF 110 / Halbtag 

• Junior: CHF 90 / Halbtag 

Halber Zusatztag ohne Mittagessen: 

• Baby: CHF 90 / Halbtag 

• Junior: CHF 70 / Halbtag 

Die Monatspauschale wird folgendermassen berechnet: 

4 Wochen pro Monat x Anzahl Betreuungstage pro Woche x entsprechender Tarif pro (Halb)Tag 

Beispiel: Die Monatspauschale Junior für drei Betreuungstage pro Woche berechnet sich wie folgt: 

4 x 3 x 130= 1‘560 

 


